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Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfungen 
des bildungswissenschaftlichen Studiums zur Rahmenordnung für die 
Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 31.10.2011 
vom 12.09.2012 

 
Auf Grund von § 1 Abs. 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wil-
helms-Universität innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 06. Juni 2011 (AB Uni 2011/11, S. 762 ff.), zuletzt 
geändert durch die Erste Änderungsordnung vom 03. Februar 2012 (AB Uni 2012/07, S. 478 f.), hat die 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel 1 

Die Ordnung für die Prüfungen des bildungswissenschaftlichen Studiums zur Rahmenordnung für die Ba-
chelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster innerhalb des Zwei-Fach-Modells 
vom 31.10.2011 (AB Uni 2011/31, S. 2322) wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 3 
Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) 

(1) 1Klausuren können ganz oder teilweise im Multiple-Choice-Verfahren abgeprüft werden. 2Die 
Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein 
und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 3Bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben 
ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Die Prüfungsaufgaben 
sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu prüfen, ob sie in angemessenem 
Umfang den in der Modulbeschreibung geforderten Kenntnissen und Kompetenzen entspre-
chen. 5Ergibt diese Prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben Anforderungen stellen, die die in 
der Modulbeschreibung geforderten Kenntnisse und Kompetenzen übersteigen, so sind diese 
Aufgaben so zu berücksichtigen, dass kein Prüfling benachteiligt wird. 

 
(2) Eine Klausur, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn 

der Prüfling mindestens 50 % der maximal erreichbaren Punktezahl erreicht hat oder wenn die 
Zahl der vom Prüfling erreichten Punkte die Durchschnittspunktzahl in der betreffenden Prü-
fung nicht um mehr als 5 % unterschreitet. 

 
(3) 1Für Klausuren, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt werden, gelten die 

oben aufgeführten Bedingungen analog. 2Die Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithme-
tischen Mittel des im Multiple-Choice-Verfahren absolvierten Prüfungsteils und Prüfungstei-
len, die andere Verfahren verwenden, gebildet.“ 

 
 
2. Der „Anhang: Modulbeschreibungen“ wird wie folgt geändert: 
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a) Die Beschreibung des Moduls „Berufsfeldpraktikum“ wird wie folgt gefasst: 
 
 

Modultitel deutsch:  Berufsfeldpraktikum 

Modultitel englisch: Vocational Field Experience  

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Zwei-Fach-Bachelor (nach LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  BFP Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[ ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

 4. FS 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.    S Praktikumsseminar [x] P   [  ] WP 2 
30 h 

(2 SWS) 
30 h 

2.  Praktikum [x] P   [  ] WP 5 120 h 30 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Das Berufsfeldpraktikum (BFP) wird in einer Einrichtung durchgeführt, die entweder in einem Kooperati-
onsverhältnis zu Schulen steht oder ein außerschulisches pädagogisches Praxisfeld repräsentiert. Das 
BFP eröffnet den Studierenden konkrete berufliche Perspektiven, die mit dem Lehrerberuf verwandt sind 
oder eine Alternative zu ihm darstellen. Durch Hospitation, Erkundung und Mitwirkung an den Arbeits-
aufgaben von institutionenspezifischen Professionen erarbeiten sie sich Grundlagen für eine kritische 
Analyse der Handlungsbedingungen der Praktikumseinrichtung (z.B. kommunales Jugendzentrum, kirch-
licher Fahrtendienst, Arbeitsagentur, Weiterbildungsträger, Jugendamt, Beratungsstelle, Wohlfahrtsver-
band, Sportverein, betriebliche Ausbildungsabteilung, Unternehmen der Lernförderung, Theater, Musik-
schule etc.). Das BFP kann auch innerhalb einer Schule durchgeführt werden (Unterrichtsprojekte, Ko-
operation mit anderen Schulformen, Schulsozialarbeit, schulpsychologische Beratung und Trainings, 
Freizeitangebote,  Betreuungsaufgaben, Verwaltungsarbeiten etc.). Es ist auch möglich das Berufsfeld-
praktikum in Form eines Forschungspraktikums abzuleisten. 
In der Begleitveranstaltung werden verschiedene methodische Möglichkeiten der Erschließung,  Doku-
mentation und Aufbereitung betrieblicher Erfahrungen erarbeitet. Behandelt werden zudem Ansätze der 
Analyse von Organisationen und Institutionen sowie theoretische Konzepte pädagogischer Professiona-
lisierung. Neben der Vor- und Nachbereitung des Praktikums werden in der Gruppe Praxiserfahrungen 
kommuniziert und kritisch reflektiert. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden 

- verfügen über theoretische und methodische Grundlagen der Analyse von pädagogischen Insti-
tutionen und Professionen;  

- kennen Alternativen zur Lehrerarbeit und können Praxiserfahrungen konstruktiv auf ihre eigene 
Studien- und Berufsperspektive beziehen; 

- sind in der Lage eine bewusstere Entscheidung über die Fortsetzung ihres Bildungs- und Stu-
diengangs nach dem Bachelorabschluss sowie ihre Fach- und Berufswahl zu treffen;  

- kennen Verfahren der Hospitation, der Beobachtung, der Erkundung und können sie unter be-
stimmten Fragestellungen durchführen, dokumentieren, darstellen und auswerten; 

- kennen didaktische und organisatorische Modelle praxisorientierten Lernens und der Lernortko-
operation; 

- besitzen grundlegende Kenntnisse über den Zusammengang von informeller und formaler Bil-
dung und können diese in ein persönliches pädagogisches Selbstkonzept integrieren; 

- können sich in neuen Situationen orientieren, mit Repräsentanten anderer Fachgebiete verstän-
digen und Verantwortung in einem Team übernehmen.   
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es kann aus Praktikumsseminaren gewählt werden. Seminar und Praxisaufenthalt können auch in zwei 
Semestern absolviert werden. 

 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit in Form einer theoriebasierten Praxisreflexion ca. 12 Seiten 0% (unbenotet) 
 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

---  
 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studiums: 

0%  
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 

Anwesenheit: 
Wegen der Notwendigkeit der Mitwirkung an der gemeinsamen Vor- und Nachbereitung besteht Anwesen-
heitspflicht in der Begleitveranstaltung. Die Studierenden dürfen bei max. drei Veranstaltungen fehlen, 
andernfalls werden ihnen keine Leistungspunkte für das Modul angerechnet. Während des Praktikums 
sollen die Studierenden 30 Wochenstunden in der Praktikumseinrichtung anwesend sein. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Bachelor für die Lehrämter G, HRGe und BK  

   

15 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Jutta Walke und Daniel Halkiew 
In der Regel: Fachbereich 06 der WWU; im Einzelfall: 
Fachbereich des Faches, in dem das BFP ausnahms-
weise angeboten wird 

   

16 

Sonstiges: 

Es wird empfohlen, das Modul im Anschluss an die Module EBS und OP zu studieren. Das Modul beinhal-
tet einen mindestens vierwöchigen Praktikumsaufenthalt (150 h) an einer schulischen oder außerschuli-
schen Praktikumseinrichtung. 
Eine Begleitveranstaltung kann auch aus dem Lehrangebot einer der beiden studierten Fachwissenschaf-
ten/Fachdidaktiken gewählt werden. 
Die Begleitveranstaltung kann auch zur Vor- oder Nachbereitung im Semester vor oder nach dem Praxis-
aufenthalt besucht werden. Es ist ebenfalls möglich, das Berufsfeldpraktikum im 2., 3., 5. oder 6. Semes-
ter durchzuführen. 
Nachgewiesene berufliche Tätigkeiten sowie fachpraktische Tätigkeiten können nach Anrechnung durch 
die Hochschule gemäß § 7 Absatz 2 LZV an die Stelle des Moduls BFP treten. 
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b) Die Beschreibung des Moduls „Orientierungspraktikum“ wird wie folgt gefasst: 

 
 
 

Modultitel deutsch:  Orientierungspraktikum 

Modultitel englisch: First School Experience 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Zwei-Fach-Bachelor (nach LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  OP Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf.  
Fachsem.: 

2. FS 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.    S Praktikumsseminar  [x] P   [  ] WP 2 
30 h  

(2SWS) 
30 h 

2.   Praktikum [x] P   [  ] WP 4 80 h 40 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Das Orientierungspraktikum dient der Beobachtung und dem Kennenlernen ausgewählter schulischer 
Praxisfelder und der Vielfalt der Aufgaben in diesen Berufsfeldern. Es will den Studierenden (auf der 
Grundlage eines in einer Begleitveranstaltung vermittelten theoretischen Bezugsrahmens) die Einord-
nung und das Verständnis der beobachteten Phänomene ermöglichen und zur Klärung des eigenen Be-
rufswunsches beitragen. 
Wesentliche Inhalte, Themen und Fragestellungen der Begleitveranstaltung beziehen sich auf Formen 
und Verfahrensweisen wissenschaftlicher Beobachtungen, Formen der Kooperation der Schule mit Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Bildungs- und Erziehungsaufträge der Einrichtungen, Organisati-
onsformen, didaktische Gestaltung sowie Berufsbilder. 
Das Modul OP beinhaltet einen vierwöchigen Praktikumsaufenthalt an einer Schule des studierten Lehr-
amtes. Wesentliche Beobachtungs- und Erkundungsschwerpunkte im Praktikum sind Erkundungen zur 
Gestalt, zum Auftrag und den Bedingungen schulischer Handlungsfelder, die Beobachtung und Analyse 
pädagogischer Prozesse sowie Erkundungen zum Tätigkeitsfeld und Berufsalltag von Pädagogen im 
schulischen Bereich. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden 

- kennen die hauptsächlichen schulischen Handlungsfelder und Berufe aus der pädagogischen 
Alltagspraxis, 

- können die Methode der Beobachtung zunehmend sicherer und reflektierter in den verschiede-
nen pädagogischen (schulischen) Handlungsfeldern anwenden, 

- reflektieren ihre Studien- bzw. Berufswahl und können diese zunehmend sicherer begründen, 
- können auf Grund der Auseinandersetzung mit praktischen pädagogischen Handlungsfeldern 

das weitere Studienangebot zielgerichteter auswählen 
- können sich sowohl mit Fachvertretern als auch mit Laien über schulpädagogische Sachverhalte 

austauschen.. 
    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es bestehen Wahlmöglichkeiten zwischen Praktikumsseminaren innerhalb des Moduls.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit in Form einer theoriebasierten Praxisreflexion  ca. 12 Seiten 100% 
 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
--- - 

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studiums: 

46% (6/13) 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 

Anwesenheit: 
Wegen der Notwendigkeit der Mitwirkung an der gemeinsamen Vor- und Nachbereitung besteht Anwesen-
heitspflicht in der Begleitveranstaltung. Die Studierenden dürfen bei max. drei Veranstaltungen fehlen, 
andernfalls werden ihnen keine Leistungspunkte für das Modul angerechnet. Während des Praktikums 
sollen die Studierenden 20 Wochenstunden in der Praktikumsschule anwesend sein. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Bachelor für die Lehrämter G, HRGe und BK 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Christian Igelbrink und Nachfolge Christine Preuß Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissenschaft 
   

16 

Sonstiges: 

Die Begleitveranstaltung kann auch zur Vor- oder Nachbereitung im Semester vor oder nach dem vierwö-
chigen Praxisaufenthalt besucht werden. Es ist ebenfalls möglich, das Orientierungspraktikum im 1., 3. 
oder 4. Semester durchzuführen.  
Studierenden, die bereits zu Beginn des Bachelorstudiums wissen, dass sie im Anschluss den Master of 
Education mit Ausrichtung auf das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen anstreben, wird empfohlen 
dieses Modul zu absolvieren. Im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelor kann alternativ aber auch das Modul 
„Orientierungspraktikum – Berufskolleg“ studiert werden. 
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c) Die Beschreibung des Moduls „Einführung in die Grundfragen von Erziehung, Bildung und 
Schule“ wird wie folgt gefasst: 

 
 

 

Modultitel deutsch:  Einführung in die Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule 

Modultitel englisch: Basics of Education and School 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im  
Zwei-Fach-Bachelor (nach LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  EBS Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf.  
Fachsem.: 

2.+4. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.    V 
Einführung in Grundfragen von 
Erziehung und Bildung  

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 h 

2.    S Schule und Lehrerberuf [x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS) 
90 h 

 

4 

Lehrinhalte: 
Ziel der Vorlesung ist es, zur Orientierung der Studierenden im Studium und am Studienort beizutragen, 
die Studierenden mit den Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens vertraut zu machen und sie in his-
torische und aktuelle Theorien von Bildung und Erziehung einzuführen. Wesentliche Inhalte, Themen und 
Fragestellungen der Vorlesung beziehen sich auf die Unterscheidung zwischen lebensweltlichen pädago-
gischen Vorstellungen und erziehungswissenschaftlichen Denkweisen, Grundbegriffe der Erziehungswis-
senschaft und ihrer Teildisziplinen (insbesondere Erziehung, Sozialisation, Lehren und Lernen, Unterricht, 
Bildung, Ausbildung, Generation, Lebenslauf) sowie auf Bedingungen pädagogischen Handelns in Institu-
tionen und Organisationen. 
Ziel des Seminars ist es, den Studierenden ein vertieftes Verständnis von Schule als Organisation sowie 
als Lern- und Erfahrungswelt von Schülern zu ermöglichen. Ebenso soll die spezifische Situation des Leh-
rer- und Lehrerinnenberufs in Schule und Gesellschaft transparent werden. Schule ist als Sozialisations- 
und Lernumwelt für alle Beteiligten (Schüler, Lehrer) innerhalb eines sozialräumlichen Kontexts zu begrei-
fen.  Wesentliche Inhalte, Themen und Fragestellungen dieses Moduls beziehen sich auf die Theorie der 
Schule, der Schulorganisation und der Schulentwicklung, die Schulsysteme im internationalen/nationalen 
Vergleich, Ansätze und Prozesse der Schulreform, die Schule als Institution der Qualifikation, Selektion 
und Personalisation, die Schule im Leben von Kindern, Jugendlichen und Familien, den schulischen Um-
gang mit Heterogenität und Interkulturalität, die Schule und außerschulische Bildungseinrichtungen, die 
Geschichte und Situation des Lehrerberufs, Professionalität, Biographie und Kompetenz im Lehrerberuf 
sowie auf Bedingungen, Formen und Probleme beruflichen Handelns von Lehrerinnen und Lehrern. 

 

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden 
- können erziehungswissenschaftliche Theorien benennen und verschiedene wissenschaftstheoreti-

sche Konzepte der Erziehungswissenschaft in ersten Ansätzen unterscheiden, 
- können lebensweltliche von wissenschaftlich begründeten Vorstellungen unterscheiden, 
- können pädagogische Probleme begrifflich fassen und analysieren, von anderen Formen kommunika-

tiven Handelns abgrenzen und in Theoriekonzepte einordnen, 
- können solche Theoriekonzepte kritisch auf Voraussetzungen und Implikationen sowie auf ihre Be-

deutung und Relevanz für das pädagogische Handeln in Institutionen und Organisationen im schuli-
schen und außerschulischen Bereich befragen, und 

- kennen das Handlungs- und Berufsfeld von Lehrkräften. 
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Die Studierenden 
- kennen Theorien und Geschichte des Bildungs- und Schulwesens, 
- können Problemfelder innerhalb des Schulsystems (mit Blick auf die fraglichen Schulformen) auf der 

Basis von Erkenntnissen der Schulforschung erkennen, diese analysieren und daraus innovative 
Handlungsansätze im Bereich der Schulentwicklung ableiten und begründen, 

- verfügen über Fähigkeiten, Schulentwicklung und Schulqualität auch unter interkultureller und inter-
nationaler Perspektive zu analysieren und zu befördern, 

- kennen Theorien und Probleme professionellen Lehrerhandelns und können pädagogisches Professi-
onswissen reflexiv auf das Handeln im schulischen Kontext beziehen, 

- sind fähig, grundlegende Schulentwicklungsprozesse zu analysieren und Ansatzpunkte ihrer Gestal-
tung zu entdecken. 

Die Studierenden  
- können im Raum der Hochschule u. im Wissenschaftsbereich kommunikativ und kooperativ Handeln, 
- beherrschen elementare Formen wissenschaftlichen Argumentierens und Arbeitens. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden hören eine der Einführungsvorlesungen des Moduls, außerdem können sie zwischen 
angebotenen Seminaren aus dem Themenfeld „Schule und Lehrerberuf“ wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H) im Seminar 
oder Klausur (K) in der Vorlesung 

H: ca. 15 Seiten 
K: 90 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung (z.B. Referat)  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsrelevanten und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studiums: 

54% (7/13) 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
--- 

  

13 
Anwesenheit: 
--- 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Bachelor für die Lehrämter G und HRGe 

   

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Sabine Gruehn Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissenschaft 
   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem Semester studiert werden. Es ist auch 
möglich, das Modul im 2. Fachsemester zu absolvieren. 
Studierenden, die bereits zu Beginn des Bachelorstudiums wissen, dass sie im Anschluss den Master of 
Education mit Ausrichtung auf das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen anstreben, wird empfohlen 
dieses Modul zu absolvieren. Im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelor kann alternativ aber auch das Modul 
„Einführung in die Berufliche Bildung“ studiert werden. 
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Artikel 2 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) Diese Ordnung findet für alle Studierenden Anwendung, die seit dem Wintersemester 2012/13 mit 

zwei lehramtsrelevanten Fächern im Bachelorstudiengang innerhalb des Zwei-Fach-Modells an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität immatrikuliert sind. Diese Ordnung findet ebenso Anwendung 
für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 2011/12 mit zwei lehramtsrelevanten Fächern im 
Bachelorstudiengang innerhalb des Zwei-Fach-Modells immatrikuliert sind, soweit sie die mit dieser 
Änderungsordnung geänderten Module noch nicht begonnen oder abgeschlossen haben. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 
und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 13.06.2012. 
 
Münster, den 12.09.2012      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzun-
gen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 12.09.2012      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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